
Anlage zur Abwägungsdokumentation 

 

 

Abwägung:   

Ergänzende Stellungnahme des Landkreises MSE vom 03.11.2021 

 

 

 

Stadt Altentreptow 
Bebauungsplan Nr. 35 "Wohngebiet Holländer Gang“ nach §13a BauGB 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit §3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß §2 Abs. 2 BauGB 

             Behördenbeteiligung 11.05.2021 – 18.06.2021 und   

Öffentlichkeitsbeteiligung 12.04.2021 – 14.05.2021 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  

 

  



Stadt Altentreptow, B-Plan Nr. 35 „Holländer Gang“                        18. Januar 2022 2 / 9 
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2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung zu dem Belang des Umgangs mit Niederschlagswas-

ser (vorgebracht durch die untere Wasserbehörde) 

Die ergänzende Stellungnahme vom 03.11.2021 wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Auslegung fand vom 12.04.2021 bis einschließlich 

14.05.2021 statt, die Abwägung wurde zur Bauauschuss-Sit-

zung am 02.11.2021 fertiggestellt. Die ergänzende Stellung-

nahme ist vom 03.11.2021 und wird in diesem Abwägungsvor-

schlag  behandelt. Es war ein Bodengutachten gefordert, dass er-

arbeitet und dem Landkreis entsprechend vorgelegt wurde.  

Diese wird nun in diesem (Teil-) Abwägungsvorschlag nachge-

reicht.  

Ebenfalls werden hier die Stellungnahme des Landkreises vom 

21.06.2021 und die Stellungnahme des Wasser- und Bodenver-

band, „Untere Tollense / Mittlere Peene vom 25.05.2021 mit 

aufgeführt, da diese Stellungnahmen direkt mit dem Sachverhalt 

der Versickerungsfähigkeit von Oberflächenwasser im Zusam-

menhang stehen.  

 

In der Stellungnahme des Landkreises vom 21.06.2021 wurde 

durch die Untere Wasserbehörde eine Untersuchung der Versi-

ckerungsfähigkeit der anstehenden Böden sowie der Grundwas-

serflurabstände gefordert. 

Die Stadt Altentreptow hat eine Untersuchung zum Baugrund 

durchführen lassen. Das Gutachten ist eine Anlage zur Begrün-

dung. 

Zu dem Ergebnis macht die untere Wasserbehörde darauf auf-

merksam, dass die großflächige Versickerung von anfallendem 

Niederschlagswasser kritisch gesehen wird, zumindest in Teilflä-

chen des Gebietes.  

Es wird mitgeteilt, dass eine Niederschlagsentwässerung über die 

Vorflut empfohlen wird.  
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Sie teilt weiterhin mit, wie zu verfahren ist, bei Einleitung in 

Abstimmung mit dem Entsorger oder dort, wo es möglich ist, 

bei Versickerungsmöglichkeit auf dem Grundstück. 

 

Diese Mitteilungen der unteren Wasserbehörde werden in die 

Begründung aufgenommen bzw. durch den Verkäufer, Stadt, 

im Zuge des Verkaufs aufgenommen (zusammen mit den Bau-

grunduntersuchungen).  

Eine Einleitung in die Vorflut, wie von der unteren Wasserbe-

hörde empfohlen, ist gemäß der in der Stellungnahme des WBV 

(hier Nr. 21 der Dokumentation) aufgezeigten Verfahrenswege 

zu realisieren. Darauf wird in der Begründung hingewiesen. 

 

Zur Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis und bei even-

tuellen baulichen Eingriffen am Gewässer sind die Hinweise des 

Wasser- und Bodenverband, „Untere Tollense / Mittlere 

Peene“, im Kap. 7.5 zu beachten.   
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Hinweis zum Verständnis: 

Diese Stellungnahme ist im Zusammenhang mit den Belangen 

der unteren Wasserbehörde in diese Ergänzung zur Abwägung 

aufgenommen worden. Die hierzu nicht relevanten Inhalte sind 

hellgrau dargestellt. 

Es geht um Absatz II., Nr. 1 der Stellungnahme. 

 

Stellungnahme vom 21.06.2021 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst werden drei einleitende Absätze formuliert, diese ent-

halten keine abwägungsrelevanten Inhalte.  

 

 

 

I. Allgemeines/ Grundsätzliches 

zu 1.  Zunächst werden drei einleitende Absätze formuliert, 

diese enthalten keine abwägungsrelevanten Inhalte.  
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Zu 1. Es wird das Plangebiet benannt und das Verfahren nach 

§13a BauGB. Dazu bestehen keine Bedenken. 

 

Zu 2. Anpassungspflicht 

Die landesplanerische Stellungnahme liegt dem LK MSE mit Da-

tum vom 21. Mai 2021 vor. Die Stellungnahme ist unter der 

lfd. Nr. 1 dieser Dokumentation eingefügt.   

Das Vorhaben entspricht den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung. 

 

Zu 3. Entwicklungsgebot 

Der B-Plan wird aus dem FNP entwickelt. 

 

 

 

 

II. Bedenken, Anregungen und Hinweise 

Zu 1. Untere Wasserbehörde 

Umgang mit Niederschlagswasser 

Es wurde eine Untersuchung zum Baugrund durchgeführt. Das  

Bodengutachten für die o.g. Bauleitplanung wurde von der 

Stadt Altentreptow in Auftrag gegeben. Zur Versickerungsfä-

higkeit wurde eine Untersuchung zum Baugrund durchgeführt. 

Das  Gutachten weist gute Bodenverhältnisse für eine Versi-

ckerung aus. 

Das Gutachten wird eine Anlage zur Begründung.  

Der unteren Wasserbehörde wird die Untersuchung vorgelegt. 
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Hinweise zur Art der Beheizung aus wasserrechtlicher und 

wasserwirtschaftlicher Sicht 

Die in der Stellungnahme mitgeteilten Hinweise werden in die 

Begründung übernommen. Sie sind für die nachfolgenden Pla-

nungen relevant. 

 

 

 

Zu 2. Untere Bodenschutz-/ Abfallbehörde 

Es besteht Änderungsbedarf in der Begründung zum Punkt 9.2. 

Der Punkt wird berichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Zu 3. Bautechnischer Brandschutz 

Ein Hinweis wird gegeben, der in die Begründung aufgenom-

men wird (Kap. 9.5) und ist für die weiterführende Planung re-

levant.  

 

Zu 4. Untere Verkehrsbehörde 

Der Hinweis steht in der Begründung im Kap. 9.4.  

 

Der Hinweis steht in der Begründung im Kap. 9.4. 
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Der Hinweis steht in der Begründung im Kap. 9.4. 

 

Der Hinweis steht in der Begründung im Kap. 9.4. 

 

Der Hinweis wird in die Begründung im Kap. 9.4 aufgenom-

men.  

 

Zu 5. 

Hier wird mitgeteilt, dass aus naturschutz-, immissionsschutz-

rechtlicher Sicht sowie aus Sicht des Gesundheitsamtes und 

des Katasteramtes keine weiteren Anregungen oder Hinweise 

gegeben werden. 

 

Zu III. Sonstiges 

Zu Redaktionelles  

Es werden drei Hinweise gegeben, die berücksichtigt werden. 

Der Plan wird angepasst.  
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Stellungnahme vom 25.05.2021 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Verlauf des offenen Gewässers II. Ordnung 

Es wird mitgeteilt, dass seitens des Wasser- und Bodenverban-

des bezüglich der Unterhaltungsarbeiten an Gewässern II. Ord-

nung Forderungen bestehen.  

Das Gewässer II. Ordnung GR 218.1 befindet sich in der Nähe 

des Geltungsbereiches. Der Abstand zur Baugrenze beträgt ca. 

7,00 m. 

In der  Begründung wird auf die Einhaltung des Abstandes hin-

gewiesen. Die Forderung wird in die Begründung aufgenommen. 

 

Gewässernutzung 

Es wird mitgeteilt, dass, wenn sich im Zuge der vorgesehenen 

Maßnahmen Wassereinleitungen erforderlich machen, diese ge-

sondert zu beantragen sind. Das ist u.a. im Zusammenhang mit 

der Empfehlung der unteren Wasserbehörde (Stellungnahme 

vom 03.11.2021, siehe vorn) zu beachten. 

Hingewiesen wird weiterhin darauf, dass der Schutz vor eventu-

ellen Rückstau in Eigenverantwortung des Einleiters vorgenom-

men werden muss. 

Diese Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
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Hinweise zu der Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. Er steht im 

Zusammenhang mit den notwendigen Maßnahmen zum Um-

gang mit Niederschlagswasser im Baugebiet. 

 

Hinweis zu eventuellen baulichen Eingriffen am Gewässer 

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 

 

Die Hinweise sind für die weitere nachfolgende Planung um Re-

alisierung von Vorhaben im Plangebiet von Bedeutung. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


